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 Veröffentlicht am 27.04.2005

Rechtssatz

§ 109 Abs 1 lit h KFG sieht hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Fahrschulbewilligung

ausdrücklich eine dreijährige Praxiszeit "als Fahrschullehrer" vor. Somit kann dieser Bestimmung nicht entnommen

werden, dass in die dreijährige Praxiszeit eines Fahrschullehrers auch die Praxiszeiten als (früherer)

Probefahrschullehrer einzubeziehen sind. Dasselbe gilt für § 109 Abs 1 lit e KFG, der hinsichtlich der persönlichen

Voraussetzungen nur eine Auswahl zwischen bestimmten Zeugnissen zulässt.

Schlagworte

Fahrschullehrer Probefahrschullehrer Praxiszeiten Einrechnung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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